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RS OGH 1991/6/20 12Os64/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1991

Norm

StGB §127 E

StGB §134 Abs1

Rechtssatz

Für die Abgrenzung des Tatbildes des Diebstahls von jenem der sogenannten Fundunterschlagung nach § 134 Abs 1

erster Fall StGB ist entscheidend, ob das Tatobjekt im Tatzeitpunkt im Gewahrsam einer anderen Person oder aber in

niemandes Gewahrsam stand.
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